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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §29;

BAO §30;

KommStG 1993 §4 Abs1;

1. BAO § 29 heute

2. BAO § 29 gültig ab 01.01.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 818/1993

3. BAO § 29 gültig von 01.12.1993 bis 31.12.1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 818/1993

4. BAO § 29 gültig von 01.01.1962 bis 30.11.1993

1. BAO § 30 heute

2. BAO § 30 gültig ab 29.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 163/2015

3. BAO § 30 gültig von 01.01.1962 bis 28.12.2015

1. KommStG 1993 § 4 heute

2. KommStG 1993 § 4 gültig ab 01.01.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 117/2016

3. KommStG 1993 § 4 gültig von 01.12.1993 bis 31.12.2016

Rechtssatz

Wurde schon für den durch die §§ 29 und 30 BAO und Doppelbesteuerungsabkommen gestalteten

Betriebsstättenbegri= nicht gefordert, dass die Anlagen oder Einrichtungen im Eigentum des Unternehmers stehen

oder von diesem gemietet wurden, gilt dies erst recht für den Begri= der Betriebsstätte im Sinne des

Kommunalsteuergesetzes 1993 (vgl. eingehend das hg. Erkenntnis vom 13. September 2006, 2002/13/0051). Es genügt,

wenn die Örtlichkeit dem Unternehmer für die Zwecke seines Unternehmens zur Verfügung steht. Die

Verfügungsmacht kann auch auf unentgeltlicher Überlassung beruhen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 25. November

1992, 91/13/0144).Wurde schon für den durch die Paragraphen 29 und 30 BAO und Doppelbesteuerungsabkommen

gestalteten Betriebsstättenbegri= nicht gefordert, dass die Anlagen oder Einrichtungen im Eigentum des

Unternehmers stehen oder von diesem gemietet wurden, gilt dies erst recht für den Begri= der Betriebsstätte im Sinne

des Kommunalsteuergesetzes 1993 vergleiche eingehend das hg. Erkenntnis vom 13. September 2006, 2002/13/0051).

Es genügt, wenn die Örtlichkeit dem Unternehmer für die Zwecke seines Unternehmens zur Verfügung steht. Die

Verfügungsmacht kann auch auf unentgeltlicher Überlassung beruhen vergleiche das hg. Erkenntnis vom 25.

November 1992, 91/13/0144).
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